
2670 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des 

Bundesrates 

B e r ich t 

des Rechtsausschusses 

über den Beschluß des Nationalrates vom 21. Feber 1983 betreffend 

ein Zweites Zusatzprotokoll zum Europäischen Auslieferungsüberein~ 

kommen samt Vorbehalt 

Durch das vorliegende Zusatzprotokoll wird die Anwendung des 

Europäisch~n Auslieferungsübereinkommens mehrfach erweitert. Vorge

sehen ist eine "akzessorische" Auslieferung auch für jene Delikte, 

die primär nur mit einer Geldstrafe bedroht sind. Weiters wird die 

Auslieferung auch hinsichtlich fiskalischer strafbarer Handlungen für 

zulässig erklärt. Unter Bedachtnahmeauf die Grunderfordernisse der 

Europäischen Menschenrechtskonvention wird auch eine Sonderregelung 

für die Auslieferung zur VOllstreckung von Abwesenheitsurteilen -ge

troffen. Das Zusatzprotokoll sieht ferner den Ausschluß einer Auslie

ferung für den Fall vor, daß in dem um Auslieferung ersuchten Staat 

eine Amnestie erlassen '-'Jorden ist und dieser Staat zur Verfolgung der 

dem Auslieferungsersuchen zugrunde liegenden strafbaren Handlung zu

ständig war. Schließlich soll der Geschäftsweg, für den nach dem Aus

lieferungsübereinkommen der diplomatische Weg vorgesehen war, verein

facht und der unmittelbare Verkehr zwischen den Justizministerien zu

gelassen werden. Österreich wird von Vorbehaltsmöglichkeiten nur in

sofern Gebrauch machen, als die Anwendbarkeit der Bestimmungen über 

die Auslieferung wegen fiskalischer strafbarer Handlungen hinsichtlich 

Devisenstra'fsachen ausgeschlossen ... 'lird. 

Dem Nationalrat erschien bei der Genehmigung des Abschlusses 

des vorliegenden Staatsvertrages die Erlassung von Gesetzen im Sinne 

des Art. 50 Abs. 2 B-VG zur Überführung des Ver-tragsinhal tes in die 

innerstaatliche Rechtsordnuna entbehrlich. 
-' 

Der Rechtsausschuß h~t die gegenständliche Vorlage in seiner 

Sitzung vom 22. Feber 1983 in Verhandlung genowmen und einstimmig 

beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu er
heben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Rechtsausschuß somit 

den .Antrag, der Bundesrat wolle beschließen: 
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Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 21. Feber 1983 

betreffend ein Zweites Zusatzprotokoll zum Eurofläischen Aus

lieferungsübereinkommen samt Vorbehalt, wird kein Einspruch er

hoben. 

S t 0 i s e r 
Berichterstatter 

Wien, 1983 02 22 

Dr. Bös c h 

Obmann 
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